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.1I 3'13 der Beilagen zti den stenographischen 'Protokollen des Nationalrate..: ' ,. 

DER BUNDESMINISTER 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE . 

Zl. 18. 029-Ptäs. A /7 0 
Anfrage Nr. 225 der Abg. Babanitz und 
Gen. betreffend Unfälle auf Seen mit 
Ruder-, und Segelbooten ~ 

An Herrn 
Zweiten Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Alfred Maleta 

Wie n 

XII. Gesetzgebungsperiode 

&~ , /A.B~ 

Wien. am 21. Juli 1970 

Auf die Anfrage. welche die Abgeordneten zum Nationalrat' 

Babanitz und Genossen in der Sitzung des Nationalrates am 8.7. 1970. be­

treffend Unfälle auf Seen mit Ruder-' und Segelbooten an mich gerichtet 

haben. beehre ich mich folgendes mitzuteilen:: 

Der'Bootsverleih" (gewerbsmässiges Vermieten unbemannter 

Segel- und Ruderboote) ist ein freies Gewerbe. Diese Tätigkeit best'eht in der 

Zurverfügungstellung von Booten und erschöpft sich dc;rin. 

Die Bootsfahrt selber durch den Mieter,des Bootes gehört nicht 

mehr zur Gewerbeausübungdes Vermie1ers und ist demnach durch' die gewerbe­

. rechtlichen Vorschriften nicht erfasst und auch nicht erfassbar . 

Hingegen enthält die Seenverkehrsordnung I J?GBl. Nr. 103/1961, 

mit deren Vollzug allerdings nicht mein Ressort, sondern das Bundesministe­

r~Um für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen betraut ist, derartige 

Sicherheitsvorschriften, so z.B. Bestimmungen über die Pflichten des über 
. , ' 

ein Wasserfahrzeug - wozu auch Segel- und Ruderboote gehören - Verfügungs-

berechtigten, ferner Bestimmungen für das Verhalten im Verkehr, über'die Un­

fallverhütung, über Notzeichen und Hilfeleü:tung,über 'das Verhaltenbei Sh.lrm 

und unsicheren Wetter u. dgl. 

Sollten diese. Vorschriften nicht ausreichen, käme allenfalls ein~ '. 

Ergänzung der Seenverkehrsordnung in Betracht, ~ür die aber 'der Bundesmin:i3ter 

für Ve:r:kehr und verstaatlichte Unternehmungen zuständig wäre .. 
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